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Anfrage zur schriftlichen Beantwortung E-009801/2014 
an die Kommission 
Artikel 130 der Geschäftsordnung 
Barbara Spinelli (GUE/NGL), Josu Juaristi Abaunz (GUE/NGL), Javier Couso Permuy 
(GUE/NGL), Sabine Lösing (GUE/NGL), Martina Anderson (GUE/NGL), Marina Albiol Guzmán 
(GUE/NGL), Merja Kyllönen (GUE/NGL), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Georgios 
Katrougkalos (GUE/NGL), Helmut Scholz (GUE/NGL), Malin Björk (GUE/NGL), Lidia Senra 
Rodríguez (GUE/NGL), Teresa Rodriguez-Rubio (GUE/NGL), Neoklis Sylikiotis (GUE/NGL), 
Patrick Le Hyaric (GUE/NGL), Eleonora Forenza (GUE/NGL), Marisa Matias (GUE/NGL), Tania 
González Peñas (GUE/NGL), Paloma López Bermejo (GUE/NGL), Pablo Echenique (GUE/NGL), 
Pablo Iglesias (GUE/NGL), Fabio De Masi (GUE/NGL), Cornelia Ernst (GUE/NGL), Curzio 
Maltese (GUE/NGL), Younous Omarjee (GUE/NGL), Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL), 
Gabriele Zimmer (GUE/NGL), Ángela Vallina (GUE/NGL), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Laura 
Ferrara (EFDD), Elly Schlein (S&D) und Kashetu Kyenge (S&D) 

Betrifft: Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften und der Grundrechte im Zusammenhang mit 
einem italienischen Rundschreiben und den dazugehörigen Anhängen über die 
Abnahme von Fingerabdrücken bei illegalen Migranten 

Laut Anhang II eines vom italienischen Innenministerium Ende September 2014 verbreiteten 
Rundschreibens begehen illegale Migranten, die sich nicht ausweisen wollen, eine Straftat; 
Polizeibeamte sollen daher notfalls unter Anwendung von Gewalt Fotos von diesen Personen 
machen und ihre Fingerabdrücke nehmen. 

Nach der Veröffentlichung dieser Anweisungen haben die italienischen Medien Bilder und Videos von 
misshandelten und verletzten Körpern von Migranten verbreitet und deren Erklärungen veröffentlicht, 
in denen sie mitteilten, sie seien geschlagen, bedroht und von anderen Personen getrennt worden, 
weil sie sich geweigert hätten, den Anweisungen Folge zu leisten. 

Entspricht dieses italienische Rundschreiben nach Ansicht der Kommission den Grundsätzen der 
Erforderlichkeit und der Verhältnismäßigkeit im Sinne der Charta der Grundrechte der EU sowie dem 
Recht auf Würde, dass in Artikel 1 der Charta verankert ist? 

1. Sollten die italienischen Behörden gegebenenfalls darauf hingewiesen werden, dass  

 – Zwangsmaßnahmen gemäß Artikel 8 der Richtlinie 2008/115/EG nur als letztes Mittel 
eingesetzt werden dürfen, verhältnismäßig sein müssen und nicht über die Grenzen des 
Vertretbaren hinausgehen dürfen; und dass 

 – die Abnahme von Fingerabdrücken gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2725/2000 
des Rates unter Beachtung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention und im 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes verankerten 
Schutzklauseln zu erfolgen hat? 

2. Wird die Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten und Italien in jedem Fall 
auffordern, das Rundschreiben so bald wie möglich zu ändern und jeder systematischen 
Verletzung der Rechte von Migranten durch den italienischen Staat unverzüglich ein Ende zu 
bereiten? 


